
Name, Vorname: Abgabennummer:

Straße, Hausnummer:

Spielgerätesteuer-Anmeldung
PLZ, Wohnort: für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit

Monat ______/ 20____

Amt Föhr-Amrum
-Die Amtsdirektorin-
Postfach 15 80
25933 Wyk auf Föhr

(amtlicher Vordruck gemäß § 6 Abs. 1 der Satzung der Stadt
Wyk auf Föhr über die Erhebung einer Vergnügungssteuer

für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten
[Spielgerätesteuersatzung] vom 10.12.2010)

Von mir / uns sind im Bereich der Stadt Wyk auf Föhr folgende Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte ohne Ge-
winnmöglichkeit aufgestellt, für die eine Steuer in Höhe des nachfolgend errechneten Betrages zu zahlen ist:

Anzahl der Spielgeräte
ohne Gewinnmöglichkeit

in Spielhallen an anderen Orten
Gewaltspiele

(an allen Orten)

Endbestand des Vormonats

+ Zugänge des laufenden Monats *)

./. Abgänge des Vormonats *)

= Zahl der zu versteuernden Geräte

x Steuersatz € 100,00 € 50,00 € 400,00

Zu zahlende Steuer

Insgesamt zu zahlende Spielgerätesteuer.
Fällig bis zum 20. Tag nach Ablauf des Steueranmeldezeitraumes.

*) Bei Zugängen des laufenden Monats oder bei Abgängen des Vormonats ist dieser Steueranmeldung das Formular
„Veränderungsmitteilung/Gerätenachweis zur Spielgerätesteuer-Anmeldung für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit“
beizufügen.

Ich versichere / Wir versichern, die Angaben in dieser Steueranmeldung wahrheitsgemäß und nach bestem
Wissen und Gewissen gemacht zu haben. Mir / Uns ist bekannt, dass ein förmlicher Steuerbescheid nur bei
abweichender Steuerfestsetzung durch das Amt Föhr-Amrum erteilt wird.

Der errechnete Steuerbetrag wird von mir / uns ohne weitere Aufforderung (Steuerbescheid) bis zum 20. Tag
nach Ablauf des Steueranmeldezeitraumes gezahlt bzw. auf das Konto Nr. 90 000 381 des Amtes Föhr-
Amrum bei der Nord-Ostsee Sparkasse (BLZ 217 500 00) überwiesen.

______________________, den ______________________
(Ort) (Datum)

_________________________________
(Unterschrift des Steuerpflichtigen,

seines zur Abgabe der Erklärung Bevollmächtigten
oder seines gesetzlichen Vertreters)



Rechtsbehelfsbelehrung

Sehr geehrte Empfängerin, sehr geehrter Empfänger,

die unbeanstandete Entgegennahme dieser Steuererklärung durch das Amt Föhr-Amrum gilt als Steuerbe-
scheid (Heranziehungsbescheid). Gegen diese Heranziehung kann innerhalb eines Monats Widerspruch
eingelegt werden. Der Widerspruch wäre schriftlich oder zur Niederschrift beim Amt Föhr-Amrum,
Hafenstraße 23, 25938 Wyk auf Föhr, einzulegen. Die Rechtsbehelfsfrist beginnt mit dem Tag, an dem die
Steuererklärung beim Amt Föhr-Amrum eingegangen ist.

Nach § 80 Abs. 2 Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordung (VwGO) haben Widerspruch und Anfechtungsklage
keine aufschiebende Wirkung. Sie sind daher auch dann zur termingerechten Zahlung der Steuern
verpflichtet, wenn Sie gegen die Heranziehung Widerspruch und gegebenenfalls Anfechtungsklage erheben.

Der aktuelle Satzungstext der Satzung der Stadt Wyk auf Föhr über die Erhebung einer Vergnügungssteuer
für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgerätesteuersatzung) sowie weitere Erläuterun-
gen zur Spielgerätesteuer sind im Internet unter www.amtfa.de einsehbar.

Die mit der umseitigen Erklärung angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 149 ff. der Abgabenordnung
in Verbindung mit den §§ 1 und 11 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein und der
Spielgerätesteuersatzung der Stadt Wyk auf Föhr erhoben.

Ein förmlicher Steuerbescheid wird nur dann erteilt, wenn der von Ihnen im Formular errechnete Steuerbe-
trag fehlerhaft ist und abweichend festgesetzt werden muss. Sie haben also grundsätzlich ohne weitere
Zahlungsaufforderung selbst dafür Sorge zu tragen, dass die von Ihnen errechnete Steuer für den
angegebenen Kalendermonat (Steueranmeldezeitraum) bis zum 20. Tag nach Ablauf des Steueranmelde-
zeitraumes an das Amt Föhr-Amrum gezahlt wird bzw. auf das Konto Nr. 90 000 381 des Amtes Föhr-Land
bei der Nord-Ostsee Sparkasse (BLZ 217 500 00) überwiesen wird. Soweit von Ihnen konkret für die
Vergnügungssteuer eine Bank-Einzugsermächtigung erteilt wurde, zieht das Amt Föhr-Amrum den
Steuerbetrag termingerecht im Lastschriftverfahren von Ihrem Konto ein.

Bei eventuellen weiteren Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Steueramtes unter
der Telefon-Durchwahl 04681 5004-859 gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Amt Föhr-Amrum
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